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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1621/49 B 3. April 1950 RS 3

Stammrechtssatz

Die Säumnisbeschwerde kann nicht wegen einer Säumigkeit irgendeiner zu einer Sachentscheidung berufenen

Behörde jeder beliebigen Organisationsstufe ergri=en werden, sondern nur wegen der Säumnis der obersten Instanz,

die der Beschwerdeführer anzurufen rechtlich in der Lage war. Es muss also die Behörde, die nach dem

organisatorischen Aufbau der Verwaltung an höchster Stufe steht und von der Partei noch angerufen werden kann,

durch mehr als sechs Monate untätig gewesen sein.
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